
U r k u n d e 
über die Errichtung der Caritasstiftung Hannover 

„Von Mensch zu Mensch“ 
 
Präambel 
Notleidende, hilfesuchende und benachteiligte Menschen zu unterstützen, sie zu begleiten und zu einem 
selbstbestimmten Leben zu befähigen, sind die Ziele der Caritas. Vor diesem Hintergrund macht Caritas auch 
Nöte in der Gesellschaft öffentlich und wirbt für ein solidarisches Handeln auf der Grundlage des Evangeliums. In 
der Verfolgung dieser Ziele soll Bürgerinnen und Bürgern , Gesellschaften und Zusammenschlüssen aller Art 
Gelegenheit gegeben werden, die ideelle und praktische Caritasarbeit zu unterstützen.  
 
Dabei geht es insbesondere um 

• die Stärkung von Familien, Kindern und Jugendlichen, 

• Integration von Randgruppen, 

• die Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung, 

• Pflege und Betreuung von alten Menschen, 

• die Betreuung von Menschen mit Behinderung. 
 
Im Mittelpunkt soll die Innovations- und Entwicklungsfähigkeit von Caritasarbeit stehen, neue Felder und Projekte 
sozialen Handelns sollen bewusst gesucht werden. Dieses soll nach den traditionellen Grundsätzen der 
Caritasarbeit geschehen, indem ehrenamtliche Arbeit und soziales Engagement gefördert, caritative und soziale 
Projekte sowie Kirchengemeinden und Träger kirchlicher Einrichtungen unterstützt werden. 
 
Der Caritasverband Hannover e. V. errichtet daher zu diesem Zweck, gestützt auf die Beschlüsse des 
Vorstandes vom 11.01.2006, die Stiftung  
 

„Caritasstiftung Hannover – Von Mensch zu Mensch“ 
 
Artikel 1 
Die Stiftung wird als rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts im Sinne des § 20 des Niedersächsischen 
Stiftungsgesetzes errichtet und trägt den Namen „Caritasstiftung Hannover – Von Mensch zu Mensch“. 
 
Die Stiftung hat Ihren Sitz in Hannover. 
 
Artikel 2 
Zweck der Stiftung ist die Förderung der verbandlichen und pfarrgemeindlichen Caritas in der katholischen 
Region Hannover. 
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Dieser Zweck wird erfüllt durch eigene Aktivitäten der Stiftung selbst, wie auch durch die Förderung und 
Unterstützung von Initiativen und Maßnahmen anderer Träger und Institutionen. Weiterer Zweck der Stiftung ist 
das Anwerben von Zustiftungen und Spenden sowie die Anregung zur Errichtung von unselbstständigen 
Stiftungen mit Namensgebung und Zwecksetzung durch private Stifterinnen und Stifter, deren Stiftungszweck im 
Rahmen der Caritasstiftung Hannover – Von Mensch zu Mensch erfüllbar sind. 
 
Artikel 3 
Als Grundstockvermögen der Stiftung wird ein Kapitalbetrag in Höhe von 50.000,- € (in Worten: fünfzigtausend 
Euro) eingebracht. 
 
Eigentümer dieses Vermögens ist der Ortscaritasverband Hannover e. V. 
 
Artikel 4  
Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. 
 
Artikel 5 
Die Rechtsverhältnisse der Stiftung ordnen sich nach der Stiftungssatzung, die eine Anlage zur Urkunde ist.  
 
Hannover, 20. März 2006 
 
 
Der Vorstand des Caritasverbandes Hannover e. V.: 
 
 
 
____________________________________ 
Propst Klaus Funke 
Vorstandsvorsitzender 
 
 
____________________________________ 
Dr. Reinhard Fehlig 
Stv. Vorsitzender 
 
 
____________________________________ 
Manfred Becher 
Geschäftsführer - Vorstandsmitglied 
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